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(1) Die FMA hat rechtskräftig angeordnete Maßnahmen nach § 33 Abs. 4, 5 und 6 sowie rechtskräftig verhängte

Geldstrafen wegen Verstößen gemäß § 46a mitsamt der Identität der betro enen Person unter Anführung der Art und

des Charakters des zu Grunde liegenden Verstoßes auf der Internetseite der FMA bekannt zu machen, nachdem die

betre ende Person über die Entscheidung, mit der die Maßnahme oder Sanktion verhängt wurde, unterrichtet wurde

(Verö entlichung). Die Verö entlichung ist auch um jede gerichtliche dem Grunde nach bestätigende Entscheidung zu

ergänzen.

(2) Ist die FMA nach einer fallbezogenen Bewertung der Verhältnismäßigkeit der Bekanntmachung der betre enden

Angaben zu der Ansicht gelangt, dass die Bekanntmachung der Identität der juristischen Personen oder der

personenbezogenen Daten der natürlichen Personen unverhältnismäßig wäre, oder würde die Bekanntmachung die

Stabilität der Finanzmärkte oder laufende Ermittlungen gefährden, so kann die FMA entweder

1. die Entscheidung, mit der die Sanktion oder andere Maßnahme verhängt wird, erst dann bekanntmachen, wenn

die Gründe für ihre Nichtbekanntmachung weggefallen sind, oder

2. die Entscheidung, mit der die Sanktion oder andere Maßnahme verhängt wird in anonymisierter Form

bekanntmachen, wenn diese anonymisierte Bekanntmachung einen wirksamen Schutz der personenbezogenen

Daten gewährleistet, oder

3. davon absehen, die Entscheidung, mit der die Sanktion oder andere Maßnahme verhängt wird, bekanntzumachen,

wenn die Möglichkeiten gemäß Z 1 oder 2 ihrer Ansicht nach nicht ausreichen, um zu gewährleisten, dass

a) die Stabilität der Finanzmärkte nicht gefährdet wird oder

b) bei Maßnahmen oder Sanktionen, die als geringfügig angesehen werden, bei einer Bekanntmachung solcher

Entscheidungen die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist.

Wird entschieden, eine Sanktion oder eine andere Maßnahme in anonymisierter Form bekanntzumachen, kann die

Bekanntmachung der einschlägigen Angaben um einen angemessenen Zeitraum aufgeschoben werden, wenn davon

auszugehen ist, dass die Gründe für eine anonymisierte Bekanntmachung im Laufe dieses Zeitraums wegfallen

werden.

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Entscheidungen, mit denen Maßnahmen mit Ermittlungscharakter verhängt werden.

(4) Der von der Verö entlichung Betro ene kann eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verö entlichung gemäß

Abs. 1 in einem bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren bei der FMA beantragen. Die FMA hat diesfalls die Einleitung

eines solchen Verfahrens in gleicher Weise bekannt zu machen. Wird im Rahmen der Überprüfung die

Rechtswidrigkeit der Verö entlichung festgestellt, so hat die FMA die Verö entlichung richtig zu stellen oder auf Antrag

des Betroffenen entweder zu widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen.

(5) Die FMA hat jede Verö entlichung gemäß dieser Bestimmung fünf Jahre auf der Internetseite der FMA zugänglich

zu machen. Eine Verö entlichung personenbezogener Daten ist nur solange aufrecht zu erhalten, so lange nicht eines

der Kriterien gemäß Abs. 2 Z 1 bis 3 erfüllt werden würde.
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